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Gesetz zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeits-
markt 

Reform der aktiven Arbeitsmarktförderung 

Das Gesetz wurde am 27.12.2011 im Bundesgesetzblatt verkündet und tritt in großen Teilen 
zum 01.04.2012 in Kraft. 

Folgende Änderungen treten jedoch am Tag nach Verkündung des Gesetzes in Kraft: 

Gründungszuschuss 

Der Gründungszuschuss wird vollständig in eine Ermessensleistung umgewandelt. Änderun-
gen gibt es bei den Anspruchsvoraussetzungen und bei der Förderdauer: Voraussetzung für 
die Förderung ist künftig ein Anspruch auf Arbeitslosengeld von mindestens 150 Tagen (bis-
her 90 Tage). In den ersten sechs Monaten wird der Gründungszuschuss in Höhe des zuletzt 
gezahlten Arbeitslosengeldes geleistet zuzüglich 300 € monatlich als Pauschale für die sozi-
ale Absicherung (bisher neun Monate). In den folgenden neun Monaten beträgt der Grün-
dungszuschuss 300 € monatlich (bisher sechs Monate). 

Kurzarbeitergeld 

Aufgrund der guten wirtschaftlichen Entwicklung und Prognosen enden die während der 
Wirtschaftskrise eingeführten Sonderregelungen zum Kurzarbeitergeld mit Ablauf des Jahres 
2011. Ausgenommen hiervon ist die Regelung, dass Betriebssicherungsvereinbarungen, die 
vor dem Bezug von Kurzarbeitergeld abgeschlossen werden, um Arbeitsplätze zu erhalten, 
sich nicht mindernd auf die Höhe des anschließenden Kurzarbeitergeldes auswirken. Diese 
Regelung gilt unbefristet. 

Folgende Änderung tritt zum 1. Januar 2012 in Kraft: 

Insolvenzgeldumlage 

Der Anspruch der Arbeitnehmer auf Insolvenzgeld wird durch eine von den Arbeitgebern zu 
zahlende monatliche Umlage finanziert. Im Jahr 2010 betrug der Umlagesatz noch 0,41 Pro-
zent bezogen auf das Arbeitsentgelt, nach dem die Beiträge zur gesetzlichen Rentenversi-
cherung für die im Betrieb Beschäftigten einschließlich der Auszubildenden bemessen wer-
den. Da sich die Wirtschaft unerwartet positiv entwickelt hat, kam es im Jahr 2010 zu einem 
Überschuss bei der Insolvenzgeldumlage, so dass im Jahr 2011 keine Umlage erhoben wer-
den musste und der Überschuss aus dem Jahr 2010 im Jahr 2011 nicht vollständig aufge-
braucht wurde. Es bleibt daher bei einem niedrigen Umlagesatz für das Jahr 2012 in Höhe 
von 0,04 Prozent. 
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Folgende Änderungen treten zum 1. April 2012 in Kraft: 

Aktivierung und berufliche Eingliederung 

Bei den Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung wird neben dem Verga-
beverfahren ein alternatives Gutscheinverfahren eingeführt (Aktivierungs- und Vermittlungs-
gutschein, AVGS). Damit wird die Möglichkeit der individuellen bedarfsgerechten Unterstüt-
zung noch weiter ausgebaut und der qualitätsgesicherte Wettbewerb der Anbieter von Ar-
beitsmarktdienstleistungen gestärkt. Der Vermittlungsgutschein für die Beauftragung privater 
Arbeitsvermittler wird für alle Arbeitsuchenden als dauerhafte Ermessensleistung in die 
Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung integriert. Für die Bezieher von 
Arbeitslosengeld gibt es einen Rechtsanspruch auf einen AVGS zur Vermittlung in ein versi-
cherungspflichtiges Arbeitsverhältnis nach sechs Wochen Arbeitslosigkeit. Die mögliche 
Dauer einer betriebsnahen Erprobungsphase bei einem Arbeitgeber wird von vier auf bis zu 
sechs Wochen erhöht. Für Langzeitarbeitslose und junge Menschen mit schweren Vermitt-
lungshemmnissen im Rechtskreis des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (SGB II) wird die 
mögliche Dauer dieser Erprobungsphasen auf bis zu zwölf Wochen verlängert. 

Berufswahl und Berufsausbildung 

Die Berufseinstiegsbegleitung der Bundesagentur für Arbeit wird aufgrund der ersten positi-
ven Ergebnisse bei hälftiger finanzieller Beteiligung Dritter dauerhaft eingeführt. Sie kann 
perspektivisch an allen allgemeinbildenden Schulen durchgeführt werden. Die Einstiegsquali-
fizierung bleibt unverändert als Regelinstrument erhalten. Außerdem wird die anteilige inves-
tive Förderung von Jugendwohnheimen ermöglicht. 

Berufliche Weiterbildung 

Aufgrund der aktuellen Herausforderungen des demografischen Wandels werden die Förde-
rungsmöglichkeiten der beruflichen Weiterbildung weiterentwickelt. Die verschiedenen Rege-
lungen werden zusammengefasst. Bei der Förderung der Weiterbildung von älteren Beschäf-
tigten in kleinen und mittleren Unternehmen wird die Möglichkeit einer anteiligen Übernahme 
der Weiterbildungskosten durch die Bundesagentur für Arbeit eröffnet. Befristet auf drei Jah-
re wird diese Weiterbildungsförderung auch für Beschäftigte unter 45 Jahren ermöglicht. Der 
Arbeitgeber muss mindestens 50 Prozent der Kosten übernehmen. 

Für den Rechtskreis SGB II wird eine Möglichkeit geschaffen, gezielt Weiterbildungsmaß-
nahmen einzukaufen. Für arbeitsmarktfernere Personengruppen, die Schwierigkeiten im 
Umgang mit dem Bildungsgutschein haben, wird damit der Zugang zu beruflicher Weiterbil-
dung erleichtert. 

Aufnahme einer Erwerbstätigkeit 

Die Eingliederungszuschüsse für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden ver-
einheitlicht und gestrafft. Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die das 50. Le-
bensjahr vollendet haben, bleibt die Förderhöchstdauer von 36 Monaten beim Ein-
gliederungszuschuss für weitere drei Jahre bis zum Ende des Jahres 2014 erhalten. 
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Des Weiteren gelten unverändert erweiterte Fördertatbestände für Menschen mit 
Behinderung. Zur Vermeidung von Förderlücken werden die Regelungen zur Förde-
rung der Weiterbildung beschäftigter Arbeitnehmer, zum Eingliederungszuschuss für 
Ältere sowie zum Vermittlungsgutschein bis zum 31. März 2012 verlängert. 

Öffentlich geförderte Beschäftigung 

Die Instrumente der öffentlich geförderten Beschäftigung in der Grundsicherung für Arbeitsu-
chende werden zu zwei Instrumenten zusammengefasst. Gefördert werden Arbeitsgelegen-
heiten mit Mehraufwandsentschädigung (§ 16d SGB II) und Arbeitsverhältnisse durch Zu-
schüsse zum Arbeitsentgelt (§ 16e SGB II). Beide Instrumente sind nachrangig zur Pflicht-
leistung der Vermittlung sowie zu den Ermessensleistungen zur Eingliederung, die auf eine 
unmittelbare Integration in den allgemeinen Arbeitsmarkt zielen. Im Bereich des SGB III ent-
fallen zukünftig die Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen aufgrund der negativen Evaluationser-
gebnisse. 

Leistungen zur Eingliederung von Selbständigen 

Die bisherige Regelung zu Darlehen/Zuschüssen für Selbständige im Leistungsbezug des 
SGB II (§ 16c SGB II) wird um die Möglichkeit ergänzt, gezielt Beratung und Kenntnisvermitt-
lung zu fördern. Inbegriffen ist sowohl die Möglichkeit der Förderung von Coaching als auch 
der Begleitung bei der Unternehmensabwicklung (z.B. zur Vermeidung von Ver- oder Über-
schuldung). 

Freie Förderung 

Bei der freien Förderung wird das Aufstockungs- und Umgehungsverbot für Langzeitarbeits-
lose und junge Menschen mit schwerwiegenden Vermittlungshemmnissen vollständig aufge-
hoben. Die Jobcenter haben damit eine weitere Möglichkeit, flexibel auf die komplexen Prob-
lemlagen der betroffenen Menschen einzugehen. Für die Förderung von Arbeitsverhältnissen 
(§ 16e SGB II) und die Freie Förderung (§ 16f SGB II) wird ein gemeinsames Budget von 20 
Prozent der örtlichen Eingliederungsmittel vorgesehen. Die Jobcenter können flexibel ent-
scheiden, zu welchem Anteil sie die Mittel für welches Instrument einsetzen. 

nach: Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Pressemitteilung Neues Jahr 2012, 19.12.2011 

Der vollständige Text kann von der folgenden Internetseite abgerufen werden:  

http://www.bmas.de/DE/Service/Presse/Pressemitteilungen/neues-jahr-2012.html?nn=31846 

Bitte berücksichtigen Sie, dass ältere Links evtl. keine Verbindung mehr zu den angegebenen Seiten herstellen.  

http://www.bmas.de/DE/Service/Presse/Pressemitteilungen/neues-jahr-2012.html?nn=31846
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